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ÜBERSICHTSPLAN M.I:5000
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A. Planungsrechtliehe Festsetzungen

§ 9 des Bundesbaugesotzea(BBauG) in der Neufafisung vom 18.8.'976

und §§ 1-23 der Baunlltzungaverordnung(Bau]r,O) in der Fassung
vom 26.11.1%8.

1. Art und Maß der bSlllichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 zrrr, 1 a BBauG (s.F.) u §§ 1-21 BsuNVO
Im ausgewiesenen"Grundstück für den Gemeinbedarf" sind Schule
und Kindergarten zulässig.

Im Rallgemeinen Wohngebiet" sind ausnahmsweisezulässigeAn-
la en gemäß § 4 (3) BsuNVO nicht Bestandteildes Bebellungsplanes.
Staffeldachgeschossegemäß § 2 Abs. 5 LEO sind nicht zulässig.

2 .. Bauweise
§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 b BBauG (a.F.)

Als besondere Bauweise ~ b " wird festgesetzt; offen, jedoch sind

Gebäudelängen,-b4-s su -:00 - '".1 :':' '' ' '': ':;'
i m Rahmen der überbaubaren Grundstücksiliichen bis zu 100m zulässig.

3. Geragenund Zu!ehrten
§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 e BBauG (a.F.)
Soweit Flächen für Stellplätze, ~ ~ r a g e n und deren Ein- und
Ausfahrten festgelegt sind, sind sie verbindlich. Ausnahmen
können zugelassenwerden soweit dies aus Gründen des r l i e ß ~ ~ d e D

oder ~ i h e n d e n Verkehrs erforderlich wird.

4. Pflanzgebot

§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BBauG (a.F.)

Zur optischeL und funktione llen Gliederung der verschiedenen
Eerefcne sowie zur Einbindung in die Landschaft werdon Pflanz-
gebote für EiLzelbäumeund für Baum- und Buschgruppenfest-
gelegt.

B. BaUordnungsrechtliche Festsetzungen
5 111 der Lendesbauordnungvon Baaen-Württemberg(LEO) in der
Fassungvom 20.6.1972.

BaukörpeI$liederung
Für das uallgemeine Wohngebiet" wird vorgAschri eben, daß die Ge-
bäude von der höchst z u l ä s s i g ~ n Höhe nlim 2 Geschoßeherunterzu-
staffeln sind.. Die flaximalhöhe darf dabei nur auf 1/~ der Gebäude-,
grundfläche erreicht werden.
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Tübinger Höhen

Bei den Höhenangaben im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans handelt es sich
um Angaben im Tübinger Höhensystem.


